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3. Nachtrag 
(i. d. F. vom 08.05.2019) 

mit Wirkung ab dem 1. Juli 2019 
zwischen 

dem Freistaat Sachsen, 
vertreten durch das Sächsische Staatsministerium des Innern, Dresden, 

und 
der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen 

(KV Sachsen) 
zu der 

mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 
abgeschlossenen 

Vereinbarung 
gemäß § 132e SGB V 

über die Durchführung von aktiven Schutzimpfungen 
gegen übertragbare Krankheiten 

im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 
auf der Grundlage des § 20i Abs. 2 SGB V 

(‚Impfvereinbarung Sachsen – Satzungsleistungen’) 
 
 
Unter Berücksichtigung der aktuellen STIKO-Empfehlung zur HPV-Impfung (vgl. Bekanntmachung 
des BMG, veröffentlicht am 29. November 2018, BAnZ AT 29.11.2018 B3) und der Empfehlungen 
der Sächsischen Impfkommission (Impfempfehlung E1, Stand 01.01.2019) vereinbaren die KV 
Sachsen und das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI), Dresden, zur gemeinsamen 
‚Impfvereinbarung Sachsen – Satzungsleistungen‘ den Leistungskatalog des SMI nach der Anlage 
A4 dem entsprechend anzupassen. Dazu wird auf bilateraler Ebene dieser 3. Nachtrag vereinbart. 
 

I. Die Anlage A4, zuletzt geändert in der Fassung vom 01.01.2019, in Kraft getreten am 

1. Januar 2019 (i. R. Protokollnotiz zur ‚Impfvereinbarung Sachsen – Satzungsleistungen‘), 

wird wie folgt geändert: 

1. Die Abrechnungsbestimmungen (Indikationen) zur Schutzimpfung gegen „Humane 

Papillomaviren (HPV)“, 

„Für alle weiblichen Heilfürsorgeberechtigten ab vollendetem 18. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 26. Lebensjahr“, 

werden wie folgt gefasst: 

„Für alle Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr 

bis zum vollendetem 26. Lebensjahr“. 

II. Die Abrechnungsnummern und Vergütungen bleiben davon unberührt. 

III. Die neugefasste Anlage A4, Stand 01.07.2019, ist Bestandteil dieses 3. Nachtrages. 

IV. Die Änderungen des 3. Nachtrages treten mit Wirkung zum 01. Juli 2019 in Kraft.“ 

Dresden, den 3. JULI 2019 
 
 
gez. gez. 
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen Sächsisches Staatsministerium des Innern 


